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Satzung zur Anderung

Der Satzung über die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Kos'
tenerstattungen der öffentlichen Schmutarasserbeseitigungs-

anlagen
des Wasser- und Abwasserzweckverba ndes

,, El be-Elster-Jessen"

2. Anderungssatzung zur
(Sch m utzwasserbeseitig u n gsa bgabensatzu n g

- (swBAS)
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Präambel

Auf Grund der $$ 5, 8 und '11 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 sowie der gg 9 und 16 des Gesetzes über Kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA) in Verbindung mit den SS 2, 5, 6, 8, 13, 13a des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG LSA) in den jeweils gültigen Fassungen und auf der Grundlage
der Schmutzvasseöeseitigungsabgabensatzun g vom 19.12.2019 i.d.F der '1. Anderungs-
satzung vom 13.07.2020, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung vom 16.12.2O20
folgende 2. Anderungssatzung zur SWBAS beschlossen.

Artikel 3 Inkrafttreten
Diese satzung hitt am Tage nach ihrer Veröffenflichung rückwirkend zum 01.01.2021
in Kraft.

Artikel 1: g 14 Absatz 5 - Gebüh renma ßstäbe - wird gestrichen und wie folgt
neu gefasst

(5) Hat ein Wasserzähler oder eine Schmutzwassermengenmesseinrichtung offensichflich
nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die wassermenge voÄ wAzv unter
Zugrundelegung des Veörauchs bzw. der schmutzwassermenge des irorhergehenden Ab-
rechnungszeitraumes und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben däs Gebühren-
pflichtigen geschätzt. GeschäEt wird auch, wenn durch dln Kunden die Mitteilung des Zäh-
lerstandes nicht fristgemäß erf.olgt ist oger dle Ablesung dee wassezähters nichtlrmöglicht
wird. Eine nachträgliche Konektur des Gebührenbescheides wird nicht durchgeführt.

Artikel 2: g 19 Absatz 2 - Veranlagung und Fälligkeit - wird gestrichen und wie
folgt neu gefasst

(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr sind
neun Abschlagszahlungen zu leisten, beginnend ab dem ö1 .o+.und endend am 01 .12. ernes
Jahres. Die Höhe dieser Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach der schmutzwas-
sermenge des abgelaufenen Erhebungszeitraumes festgesetzt.
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